
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/10/30 9Os83/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1975

Norm

BAO §119

BAO §139

FinStrG §35

Rechtssatz

Als Mittel einer Abgabenhinterziehung kommt eine Vernachlässigung der Anzeigep4icht nach § 139 BAO nur insolange

in Betracht, als die Abgabenverkürzung nicht bereits eingetreten ist, sondern der vorangegangen Verletzung von

Pflichten der im § 119 BAO umschriebenen Art noch immer entspringen kann.
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